
Königliches Decret, welches die Farben der Westphälischen Cocarde bestimmt,
und den Civilbeamten, so wie allen Andern, welche keine Militärgrade haben,

das Tragen der Epaulettes verbietet
Im Pallaste zu Napoleonshöhe, am 8ten December 1807

Wir Hieronymus Napoleon, etc.

haben verordnet und verordnen, wie folgt:
Art. 1. Die Westphälische Cocarde soll am Rande weiß und in der Mitte blau seyn.

Es wird jedem Westphalen verboten, eine andere Cocarde zu tragen, es wäre denn, dass derselbe 
mit Unserer Erlaubnis im Dienste einer auswärtigen Macht stände.

Art. 2. Da die Epaulettes ein ausschließlich für die militärischen Grade bestimmtes Unterscheidungs-
Zeichen sind, so wird den Civilbeamten und jedem andern, bei  Strafe des Ungehorsams, hiermit 
untersagt, dergleichen zu tragen.

Art.  3.  Unsere  provisorischen  Minister  des  Kriegswesens  und  der  Justiz  so  wie  der  innern 
Angelegenheiten sind, ein jeder, in so weit es ihn angehet, mit der Vollziehung des gegenwärtigen 
Decrets, welches ins Gesetz-Bülletin eingerückt werden soll, beauftragt.

Unterschrieben, Hieronymus Napoleon.

Auf Befehl des Königs. In Abwesenheit des Ministers Staats-Secretär, der Cabinets-Secretär,

Unterschrieben, Cousin von Marinville


